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Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Ihr Schreiben vom 10. Juli 2003 an Herrn Minister Schily zur Frage der Ubergangsrege- 
lungen für die Aufbewahrung von Waffen und Munition im neuen Waffenrecht danke ich 
Ihnen. Herr Minister hat mich gebeten, Ihnen zu antworten. 

Die von Ihnen gewünschte Prolongierung der Ubergangsfiist fur die Angleichung waffen- 
rechtlicher Aufbewahmngsstandards über den 3 1 .O8.2003 hinaus bedürfte einer Änderung des 
Waffengesetzes, welche unabhängig von festzulegenden und mit Bundesressorts, Ländern und 
Verbänden abzustimmenden Inhalten zeitgerecht nicht möglich ist. Davon unabhängig wäre 
eine entsprechende Anderung auch inhaltlich nicht geboten. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 1 1. Juli 2003 dem Entwurf einer Allgemeinen Waf- 
fengesetz-Verordnung mit einigen Maßgaben zugestimmt, die vom Bundesministerium des 
Innern akzeptiert werden können (BR-Drs. 41 5/03 - Beschluss). Herr Minister kann die Ver- 
ordnung jedoch erst unterzeichnen, wenn eine Frist von drei Monaten (gerechnet von der Vor- 
lage e h  Regeli-tngsentwurfs bekAdW-K~tlffnissim) ohne Einwände der EU-Kommission 
und der anderen Mitgliedstaaten verstrichen ist. Sie wird daher voraussichtlich Anfang Okto- 
ber 2003 in Kraft treten können. 

Das Bundesministerium des Innern wird den Ländern empfehlen, die Bestimmungen der $$ 
13 und 14 der Verordnung vorab ihren Entscheidungen zu Grunde zu legen. Darüber hinaus 
werden die Länder gebeten werden, in entsprechender Anwendung des 5 36 Abs. 6 des Geset- 
zes denjenigen, die vor Ablauf des 3 1.08.2003 Nachrustungsmaßnahmen anzeigen und be- 
grundet dartun, dass deren Umsetzung erst zu einem nach dem 3 1.08.2003 liegenden Zeit- 
punkt möglich ist, eine individuelle Nachfrist zur Angleichung des Aufbewahrungsstandards 
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